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Leistungsschlüssel 99148041017000

Leistungsbezeichnung I Projektförderung auf der Grundlage des
deutsch-polnischen Vertrages vom 17. Juni 1991
Bewilligung

Leistungsbezeichnung II Förderung für deutsch-polnische Kunst- und
Kulturprojekte beantragen

Typisierung 1 - Bund: Regelung und Vollzug

Quellredaktion Bund

Freigabestatus Katalog fachlich freigegeben (gold)

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext polnischer Kulturaustausch, polnische Nachbarschaft,
Erhaltung polnische Sprache, BKM, deutsch-polnischer
Vertrag, polnischsprachige Bürgerinnen und Bürger,
polnische Zusammenarbeit, deutsch-polnischer
Kulturaustausch, polnische Kulturförderung, gute
Nachbarschaft, Kulturabkommen, polnische
Kunstförderung, Bundesbeauftragte Kultur Medien,
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Abkommen Deutschland Polen, deutsch-polnische
Kooperation, Pflege polnischer Sprache

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung Bewilligung (17)

SDG-Informationsbereich Zugang zu Finanzmitteln auf nationaler Ebene

Lagen Portalverbund Förderung von Kultur (2060800)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 26.04.2024

Fachlich freigegen durch Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM)

Handlungsgrundlage https://polen.diplo.de/pl-de/01-vertretungen/01-4-gk-d
anzig-/-/2310216
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__44.html
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Aufgaben/ZMV/Zuwendungen_national/nebenbestimm
ungen_anbest_p_2019.pdf

Teaser Wenn Sie ein deutsch-polnisches oder polnisches
Kunst- beziehungsweise Kulturprojekt planen und
durchführen möchten, können Sie unter bestimmten
Voraussetzungen eine Förderung beantragen.

Volltext Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) fördert polnische Kunst und Kultur in
Deutschland. Grundlage der Förderung ist die
Vereinbarung über gute Nachbarschaft und
Freundschaft zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Polen vom 17. Juni 1991.

Um eine Förderung zu erhalten, müssen Sie in
Deutschland ansässig sein. Das bedeutet, dass Sie in
Deutschland steuerpflichtig sind.

Künstlerische oder kulturelle Projekte mit
deutsch-polnischem oder polnischem Bezug können
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gefördert werden, besonders wenn diese

• der polnischen Kultur und Geschichte in Deutschland
ein Forum geben,
• das kulturelle Leben der polnischsprachigen
Bevölkerung in die deutsche Kulturszene einbringen,
• zum Erhalt und zur Pflege der polnischen Sprache,
Kultur und Tradition in Deutschland beitragen,
• einen wesentlichen Beitrag zur deutsch-polnischen
Verständigung leisten,
• es der polnischsprachigen Bevölkerung ermöglichen,
ihre Kultur in der deutschen Öffentlichkeit zu
präsentieren,
• einen Bezug zur polnischsprachigen Jugend haben,
• überregional, zum Beispiel bundesland- oder
kreisübergreifend, wahrgenommen werden.

Sie können prinzipiell eine Förderung für jeden Bereich
der Kultur erhalten, zum Beispiel für

• bildende Kunst,
• darstellende Kunst,
• Literatur,
• Musik,
• Tanz,
• Folklore,
• Architektur,
• Mode,
• Design,
• Grafik,
• Film,
• Fotografie,
• neue Medien,
• künstlerische Nachwuchswettbewerbe und
Nachwuchsprojekte.

Eine Förderung für Ihr Projekt ist ausgeschlossen,
wenn das Vorhaben bereits begonnen oder
abgeschlossen wurde.

Fördersumme

Sie können eine Förderung von bis zu 20.000 EUR
erhalten. Die Höhe Ihrer Förderung hängt davon ab,
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• wie viel Eigenmittel Sie einbringen können,
• wie viel Geld Sie von anderen Geldgebern bekommen
und
• wie stark Ihr Projekt zur Förderung der polnischen
Kunst und Kultur in Deutschland beiträgt.

Wenn Sie eine Förderung erhalten und Ihr Projekt
abgeschlossen ist, müssen Sie nachweisen, dass Sie die
Förderung im Sinne des Projekts verwendet haben. Sie
müssen alle Rechnungen und Belege aufbewahren, die
mit den förderfähigen Kosten in Verbindung stehen.

Erforderliche Unterlagen • Antrag auf Förderung
• Kosten- und Finanzierungsplan inklusive vorhandene
Eigenmittel zugesagte oder in Aussicht gestellte
Drittmittel beantragte Fördersumme
• gegebenenfalls weitere Finanzierungsanträge und
-zusagen von Dritten
• Projektbeschreibung mit Begründungen und
Erklärungen Ziel und Zweck des Projekts
Arbeitsmethoden erwartete Ergebnisse Bedeutung der
Maßnahme für den Träger des Projekts
• Programm mit zeitlichem Ablaufplan der einzelnen
Maßnahmen
• Aufstellung aller Projektmitarbeitenden mit Hinweis
auf ihre Qualifikationen und einem Exposé der
Themen
• bei Kostenpositionen ab 500,00 EUR: mindestens 3
formlose Kostenauskünfte
• für eingetragene Vereine: chronologischer Auszug aus
dem Vereinsregister über Vertretungsberechtigung
• Vorberechnung für Publikationen
• Arbeitsverträge der Projektmitarbeitenden, zum
Beispiel Werkverträge befristete Arbeitsverträge
Honorarverträge
• Bescheid über Vorsteuerabzugsberechtigung

Wenn Sie Ihr Projekt abgeschlossen haben, müssen Sie
folgende Unterlagen einreichen:

• Verwendungsnachweise für die erhaltenen
Fördermittel
• Sachbericht zur Erfolgskontrolle

Voraussetzungen • Sie müssen in Deutschland ansässig sein.
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• Sie sind eine gemeinnützige juristische Person des
privaten Rechts, wie zum Beispiel ein Verein oder eine
Stiftung, oder eine juristische Person des öffentlichen
Rechts, wie zum Beispiel eine Körperschaft, eine
Anstalt oder eine Stiftung, oder eine kommunale
Gebietskörperschaft, wie zum Beispiel eine Gemeinde
oder ein Landkreis, oder ein gemeinnütziger kirchlicher
Träger.
• Ihr Projekt wird zusätzlich durch Eigenmittel, Mittel
von Ländern und Kommunen beziehungsweise aus
Spenden von Dritten mitfinanziert.
• Sie haben mit Ihrem Vorhaben noch nicht begonnen.
• Als antragstellende Person führen Sie das Vorhaben
durch.

Kosten Es fallen keine Kosten an.

Verfahrensablauf Eine Förderung durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) können
Sie schriftlich oder online beantragen.

Wenn Sie die Projektförderung online beantragen:

• Rufen Sie das Bundesportal auf und füllen Sie dort
das Antragsformular elektronisch aus.
• Für den Online-Antrag benötigen Sie ein
elektronisches Ausweisdokument, zum Beispiel Ihr
ELSTER-Organisationszertifikat. Laden Sie die
erforderlichen Unterlagen- möglichst
zusammengefasst - als Datei (in den Dateiformaten
PDF, DOCX, JPEG, PNG, maximal 10 Megabyte pro
Datei) hoch und senden Sie den Antrag ab.
• Sie erhalten von der BKM eine Eingangsbestätigung.

Wenn Sie die Projektförderung schriftlich beantragen:

• Gehen Sie auf die Internetseite der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien und laden
dort das Antragsformular herunter.
• Füllen Sie den Antrag aus und senden diesen
ausgedruckt und unterschrieben mit allen weiteren
erforderlichen Unterlagen an das zuständige Referat.
• Senden Sie die Unterlagen zusätzlich als E-Mail an
K44@bkm.bund.de.
• Sie erhalten von der BKM eine Eingangsbestätigung.
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Weitere Verfahrensschritte:

• Ihr Antrag wird von der BKM an eine Jury mit
Fachleuten für deutsch-polnische Kulturbeziehungen
weitergeleitet. Die Jury berät die BKM bei ihrer
Entscheidung über Ihren Antrag.
• Die BKM informiert Sie über ihre Entscheidung.
Danach leitet die BKM Ihren Antrag an das
Bundesverwaltungsamt (BVA) weiter. Das BVA prüft
Ihren Kosten- und Finanzierungsplan.
• Das BVA informiert Sie schriftlich, ob Ihr Antrag auf
Förderung bewilligt wird.
• Wenn Sie eine Förderung erhalten, sendet Ihnen das
BVA den Zuwendungsbescheid sowie weitere
Informationen, wie Sie die Fördermittel anfordern
können.
• Sie können die Fördermittel anfordern, wenn Sie
diese innerhalb von 6 Wochen nach der Auszahlung für
eine Zahlung benötigen. Wenn Sie die Fördermittel
nicht innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt für fällige
Zahlungen aufbrauchen, müssen Sie unverzüglich das
Bundesverwaltungsamt (BVA) informieren.

Wenn Sie Ihr Projekt abgeschlossen haben, müssen Sie
beim BVA nachweisen, dass Sie das Geld aus der
Förderung für Ihr Projekt ausgegeben haben.

Bearbeitungsdauer 2 - 4 Monat(e)
Die Bearbeitungsdauer Ihres Antrags dauert in der
Regel 2 bis 4 Monate.

Frist 6 Monat(e)
Sie müssen die Nachweise über Verwendung der Mittel
spätestens 6 Monate nach dem Ende des Projekts
einreichen.
Förderanträge können zweimal im Jahr eingereicht
werden: • für das Folgejahr: bis zum 30. September
(Eingangsstempel) • für das zweite Halbjahr des
laufenden Jahres: bis zum 31. März (Eingangsstempel)

weiterführende
Informationen

https://www.kulturstaatsministerin.de/SharedDocs/Do
wnloads/DE/Formulare/2015-01-16-hinweise-foerderu
ng-deutsch-polnischer-vertrag.html
https://www.kulturstaatsministerin.de/SharedDocs/Do
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wnloads/DE/Formulare/2015-01-16-hinweise-foerderu
ng-deutsch-polnischer-vertrag.html
https://www.kulturstaatsministerin.de/SharedDocs/Do
wnloads/DE/Formulare/2015-01-16-hinweise-foerderu
ng-deutsch-polnischer-vertrag.html

Hinweise Es gibt keine Hinweise oder Besonderheiten.

Rechtsbehelf • Widerspruch innerhalb eines Monats nach Zustellung
des Bewilligungsbescheides
• Klage vor dem Verwaltungsgericht

Kurztext • Projektförderung auf der Grundlage des
deutsch-polnischen Vertrages vom 17. Juni 1991
Bewilligung
• Möglichkeit der Förderung für deutsch-polnische
oder polnische Kunst- und Kulturprojekte in der
Bundesrepublik Deutschland
• gefördert werden künstlerische oder kulturelle
Projekte mit deutsch-polnischem oder polnischem
Bezug, insbesondere Projekte, die der polnischen
Kultur und Geschichte in Deutschland ein Forum geben
das kulturelle Leben der polnischsprachigen
Bevölkerung in die deutsche Kulturszene einbringen
zum Erhalt und zur Pflege der polnischen Sprache,
Kultur und Tradition in Deutschland beitragen einen
wesentlichen Beitrag zur deutsch-polnischen
Verständigung leisten es der polnischsprachigen
Bevölkerung ermöglichen, ihre Kultur in der deutschen
Öffentlichkeit zu präsentieren auf polnischsprachige
junge Erwachsene bezogen sind überregional, zum
Beispiel bundesland- oder kreisübergreifend,
wahrgenommen werden
• Anträge auf Förderung können stellen: in
Deutschland ansässige gemeinnützige juristische
Personen des privaten Rechts Vereine Stiftungen
gemeinnützige Unternehmen (zum Beispiel gGmbH)
juristische Personen des öffentlichen Rechts
Körperschaften Anstalten Stiftungen kommunale
Gebietskörperschaften Gemeinden Landkreise
gemeinnützige kirchliche Träger
• Höhe der Förderung: bis zu 20.000 EUR Projekt muss
mit Eigenmitteln und/oder Drittmitteln mitfinanziert
werden
• eine Förderung kann für jeden Bereich der Kultur
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beantragt werden
• es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung
• Förderung ist ausgeschlossen, wenn das Projekt
bereits begonnen hat oder abgeschlossen wurde
• nach Abschluss des Projekts muss nachgewiesen
werden, dass die Förderung im Sinne des Projekts
verwendet wurde alle Rechnungen und Belege, die mit
den förderfähigen Kosten in Verbindung stehen,
müssen aufbewahrt werden
• Beantragung: online auf dem Bundesportal oder
schriftlich per Antragsvordruck bei Referat K44 der
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM)
• zuständig: Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien (BKM)

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Projektförderung auf der Grundlage des
deutsch-polnischen Vertrages vom 17. Juni 1991
Bewilligung, Projektförderung auf der Grundlage des
deutsch-polnischen Vertrages vom 17. Juni 1991
Bewilligung
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